
Frage zum Beihilfeantrag bei neugeborenem Kind
(NRW)
Beitrag von „yestoerty“ vom 14. März 2023 09:34

Ja, dann bist du weiter Beihilfe berechtigt. Der Zuschuss sind aber 31€.

Wo ihr das Kind versichert, ist je nach Verdienst, teilweise eure Entscheidung.

Und ja, die Regelungen sind in den BL unterschiedlich.
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